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RS OGH 1971/11/18 12Os153/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.1971

Norm

StGB §28 A

Rechtssatz

Die der Dogmatik folgende streng juristische Unterscheidung von Realkonkurrenz und Idealkonkurrenz ist insoweit für

den Angeklagten irrelevant, als sowohl eintätiges als auch mehrtätiges Zusammentre4en mehrerer Verbrechen den

gleichen Rechtsregeln unterliegen.
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